
 

 

Stadt 
Niederkassel 

 
 
 
 
BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
 
Auszug aus der Sitzung vom: Jugendhilfeausschuss Niederschrift zur Sitzung 

24.11.2011 

 
6. Wahl des Jugendamtselternbeirates 
 Sachverhalt: 

Das Land NRW hat am 22.07.2011 ein Änderungsgesetz zum geltenden 
Kinderbildungsgesetz beschlossen, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist. 
 
Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erweitert die Elternmitwirkung in Kitas: Gem. § 9 Abs. 
6 KiBiz können die Elternbeiräte der einzelnen Kindertageseinrichtungen einen 
Jugendamtselternbeirat wählen, der für alle Kitas im Stadtgebiet  -  unabhängig davon wer 
Träger der Einrichtung ist  -  zuständig ist. 
 
 
Der Jugendamtselternbeirat soll  
 

• die Interessen von Eltern gegenüber den Trägern der Jugendhilfe, d.h. sowohl 
dem Jugendamt als auch den Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder, 
vertreten und soll  

• vom Jugendamt bei den wesentlichen Fragen der Kita-Betreuung informiert und 
angehört werden. 

 
 
Da es neben dem Jugendamtselternbeirat noch die Beiräte der einzelnen 
Kindertageseinrichtungen gibt, kann der Jugendamtselternbeirat vor allen 
Angelegenheiten erörtern, die für mehrere oder alle Kindertageseinrichtungen gelten: Dies 
können z. B. Betreuungsbedarfe der Eltern und Wünsche zum Angebot, Elternbeiträge 
oder fachliche Initiativen oder Projekte von allen oder mehreren Kitas sein. Die 
besonderen Interessen von Kinder mit Behinderung und deren Eltern sollen angemessen 
berücksichtigt werden. 
 
Durch die Elternmitwirkung und die Transparenz der Arbeit der Kitas soll das Vertrauen 
der Eltern für eine gute Zusammenarbeit gestärkt werden. 
 
Zur Wahl des Jugendamtselternbeirates 
Die Entscheidung, ob ein Jugendamtselternbeirat gebildet wird, liegt ausschließlich und 
allein in der Entscheidungskompetenz der Elternbeiräte. 
 
Die maximale Anzahl der Mitglieder des Jugendamtselternbeirates ergibt sich aus der 
Anzahl der Kindertageseinrichtungen. Voraussetzung für die Gültigkeit der Wahl des 
Jugendamtselternbeirats ist, dass sich 15 % der Elternbeiräte an der Wahl beteiligt haben. 
Jeder Elternbeirat kann nur eine Stimme abgeben. 
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Zur ersten Sitzung im neuen Kindergartenjahr wurden die neu gewählten Elternbeiräte 
vom Fachbereich Jugend zu einer Sitzung am 20.10.2011 eingeladen. 
 
Anwesend waren in der Sitzung Vertreter/innen der Elternbeiräte von 19 
Kindertageseinrichtungen (von 21 eingeladenen). 
 
In der Sitzung wurde einstimmig beschlossen, einen Jugendamtselternbeirat zu wählen. 
Als ordentliche Mitglieder wurden gewählt: 
 
 
 
Schäven Christian  kath. TE St. Jakobus Lülsdorf 
Powileit Frank   städt. TE Gabriele- Münter- Weg 
Ziepel Katrin   städt. TE Kopernikusstraße 
Henke Christine  Elterninitiative Villa Kunterbunt 
Schultz Nadine               städt. TE Eifelstraße 
Nicoletti Otty   städt. TE Pappelweg  
 
 
Als stellvertretende Mitglieder wurden gewählt: 
 
Hastrich Markus  städt. TE Gabriele-Münter-Weg 
Bramer Stephanie  kath. TE St. Matthäus 
Knipp Eva   Kinderland Talstraße 
Franke Jana   Villa Kunterbunt 
Dalmus Jessica               städt. TE Eifelstraße 
Knips Catherine  städt. TE Pappelweg 
 
 
In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Jugendamtselternbeirates wurde Frau 
Nadine Schultz als Vorsitzende und Frau Otty Nicoletti als stellvertretende Vorsitzende 
gewählt. 
 
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Jugendamtselternbeirat ist eine anlassbezogene 
Einladung der Vorsitzenden in eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses möglich.  
 
Auch die Bestellung eines Mitgliedes des Jugendamtselternbeirates als ständiges 
beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss ist denkbar. 
 
Um Beratung wird gebeten. 
 
Die Angelegenheit wurde unter Beteiligung aller Fraktionen beraten. 
 
Die SPD Fraktion stellte den Antrag einem Vertreter des Elternbeirates einen ständigen 
Sitz als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss einzurichten. 
 
Hierüber wurde sodann abgestimmt. 
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 Beschluss: 

 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt einem Vertreter des Elternbeirates der 
Kindertagesstätten einen ständigen Sitz als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
einzuräumen. 
 

  
 Abstimmungsergebnis: 

 
12 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltungen 
 

 


